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E n t w u r f  

Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die 
CRR-Begleitverordnung 2021 geändert wird 

Auf Grund des § 21b Abs. 1 des Bankwesengesetzes – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 37/2025, wird verordnet: 

Die CRR-Begleitverordnung 2021 – CRR-BV 2021, BGBl. II Nr. 542/2021, zuletzt geändert durch 
die Verordnung BGBl. II Nr. 81/2025, wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift des § 2 wird die Wortfolge „im Kalenderjahr 2025“ durch die Wortfolge „im 
Kalenderjahr 2026“ sowie im Einleitungssatz des § 2 Abs. 1 die Wortfolge „für das Kalenderjahr 2025“ 
durch die Wortfolge „für das Kalenderjahr 2026“ und die Wortfolge „ab dem 1. Jänner 2023“ durch die 
Wortfolge „ab dem 1. Jänner 2024“ ersetzt. 

2. In § 2 Abs. 1 Z 3 wird die Wortfolge „der geprüfte Jahresabschluss 2023“ durch die Wortfolge „der 
geprüfte Jahresabschluss 2024“ ersetzt. 

3. In § 2 Abs. 1 Z 4 wird die Wortfolge „zum 11. November 2024“ durch die Wortfolge „zum 
11. November 2025“ ersetzt. 

4. In § 2 Abs. 1 Z 5 wird die Wortfolge „zum 31. Dezember 2024“ durch die Wortfolge „zum 
31. Dezember 2025“ ersetzt. 

5. § 2 Abs. 2 lautet: 

„(2) Der unter Abs. 1 für die Vorabgenehmigung festgelegte Betrag, der 1 vH des vor der 
Rückzahlung anrechenbaren harten Kernkapitals nicht überschreiten darf, ist wie folgt zu berechnen: Von 
der Summe der Rückzahlungsbeträge aus sämtlichen gekündigten Geschäftsanteilen des 
Geschäftsjahres 2024 wird die Summe aller in demselben Geschäftsjahr neu begebenen und eingezahlten 
Geschäftsanteile, welche die Voraussetzungen gemäß Art. 28 und 29 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
erfüllen, abgezogen. Das Ergebnis ist durch das harte Kernkapital zum Ende des Geschäftsjahres 2024 
zuzüglich der Summe aller Rückzahlungsbeträge aus allen Kündigungen dieses Geschäftsjahres zu 
dividieren. Ergibt die durchgeführte Berechnung für das Geschäftsjahr 2024, dass die Summe der 
Rückzahlungsbeträge die Summe der in demselben Geschäftsjahr neu begebenen und eingezahlten 
Geschäftsanteile nicht übersteigt, sind die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 Z 1 und 2 nicht anzuwenden.“ 

6. In § 2 Abs. 4 Z 1 wird die Wortfolge „des Geschäftsjahres 2023“ durch die Wortfolge „des 
Geschäftsjahres 2024“ ersetzt. 

7. In § 4b wird die Wortfolge „bis zum 30. Juni 2026“ durch die Wortfolge „bis zum 1. Jänner 2027 “ 
ersetzt. 

8. In § 10 Abs. 1 Z 1 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 6/2025“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 37/2025“ ersetzt. 

9. In § 10 Abs. 1 Z 2 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 112/2024“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 34/2025“ 
ersetzt. 
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10. In § 10 Abs. 2 Z 1 wird die Wortfolge „Verordnung (EU) 2024/2987, ABl. Nr. L 2024/2987 vom 
04.12.2024“ durch die Wortfolge „Delegierten Verordnung (EU) 2025/1496, ABl. Nr. L 2025/1496 vom 
19.09.2025“ ersetzt. 

11. Dem § 13 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) Die Überschrift des § 2, § 2 Abs. 1 Einleitungssatz, § 2 Abs. 1 Z 3 bis 5, Abs. 2 und 4 Z 1, § 4b 
sowie § 10 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2 Z 1 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. xx/2025 treten 
mit 1. Jänner 2026 in Kraft.“ 
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Begründung 

Allgemeiner Teil 

In der CRR-BV 2021 übt die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) als zuständige Aufsichtsbehörde 
unionsrechtliche Behördenwahlrechte aus, für die § 21b des Bankwesengesetzes – BWG, 
BGBl. Nr. 532/1993, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 37/2025, eine Ausübung durch 
Verordnung vorsieht. Inhaltlich wird die im Rahmen des § 2 CRR-BV 2021 vorgesehene 
Vorabgenehmigung für die Rückzahlung von gekündigten Genossenschaftsanteilen gemäß der bisherigen 
FMA-Verwaltungspraxis um ein weiteres Jahr verlängert. Neben Verweisanpassungen wird darüber 
hinaus die übergangsweise Möglichkeit verlängert, auch ECAI-Bonitätsbeurteilungen von Instituten zu 
verwenden, in denen eine implizite staatliche Unterstützung angenommen wird. Die Ausübung der 
Wahlrechte erfolgt gemäß § 105 Abs. 4 BWG unter Bedachtnahme auf das volkswirtschaftliche Interesse 
an der Stabilität des Bankensystems. 

Besonderer Teil 

Zu Z 1 bis 6 (Überschrift des § 2, § 2 Abs. 1 Einleitungssatz, § 2 Abs. 1 Z 3 bis 5 sowie § 2 Abs. 2 
und Abs. 4 Z 1): 

Die Anpassung der Jahreszahlen dient der Fortschreibung der Vorabgenehmigung für die Rückzahlung 
von Geschäftsguthaben gekündigter Geschäftsanteile bei Kreditgenossenschaften gemäß Art. 77 und 78 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der Delegierten 
Verordnung (EU) 2025/1496, ABl. Nr. L 2025/1496 vom 19.09.2025, im Verordnungsweg für das 
Kalenderjahr 2026. 

Zu Z 7 (§ 4b): 

In § 4b wird das Behördenwahlrecht gemäß Art. 495e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ausgeübt. Es 
erlaubt den Instituten, vorübergehend weiterhin auch ECAI-Bonitätsbeurteilungen von Instituten zu 
verwenden, in denen eine implizite staatliche Unterstützung angenommen wird. Die Dauer der gewährten 
Übergangsfrist soll dabei an das Vorgehen der EZB im Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single 
Supervisory Mechanism – SSM) angepasst werden. Die EZB hat nunmehr in Verordnung (EU) 
2025/1520 zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/445 der EZB über die Nutzung der im Unionsrecht 
eröffneten Optionen und Ermessensspielräume, ABl. Nr. L 2025/1520 vom 28.07.2025, eine endgültige 
Festlegung auf den 1. Jänner 2027 getroffen.  

Zu Z 8 bis 10 (§ 10 Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2 Z 1): 

Verweisanpassungen. 

Zu Z 11 (§ 13 Abs. 7): 

Inkrafttretensbestimmung. 


